
 

 

Protokoll 
der ordentlichen Versammlung der Einwohnergemeinde Kriechenwil vom 
5. Juni 2025, 20:00 Uhr,  

Mehrzwecksaal Gemeindehaus 
 

 

Vorsitz  Simon Fankhauser, Gemeindepräsident  

Anwesende Stimmberechtigte  22 Personen  

Absolutes Mehr  13 Stimmen  

Protokoll  Jana Vonlanthen, Verwaltungsangestellte 

 

Gäste Andrea Kormann, Finanzverwalterin  

 Eveline Kocher-Eberhard, Gemeindeschreiberin a.i  

 

Die Medien sind nicht vertreten. 

Disclaimer: Dies ist kein Wortprotokoll. Der Inhalt und Verlauf der Diskussion wird im Grundsatz wiedergege-

ben, sofern relevant. 

 

Der Gemeindepräsident Simon Fankhauser begrüsst die Anwesenden und eröffnet die Versammlung. Er stellt 

fest, dass die Einberufung mit Publikation im Anzeiger Laupen vom 1. Mai 2025 (Nr. 18) und 8. Mai 2025 (Nr. 

19) rechtzeitig erfolgt ist. 

 

Die Traktanden wurden im Mitteilungsblatt I / 2025 erläutert. Die Unterlagen zum Traktandum  

Nr. 1 lagen während 30 Tagen vor der Versammlung zur öffentlichen Einsichtnahme auf und waren zudem 

auf der Gemeindewebsite verfügbar. 

 

Der Vorsitzende erklärt, dass Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse innert 30 Tagen nach der Ge-

meindeversammlung schriftlich und begründet beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland einzureichen 

(Art. 63ff VRPG) sind. Die Verletzung von Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften ist sofort zu beanstan-

den (Art. 49a GG). Wer rechtzeitige Rügen pflichtwidrig unterlassen hat, kann gegen Wahlen und Beschlüsse 

nachträglich nicht mehr Beschwerde führen. 

 

Traktanden 
 
  1 Jahresrechnung 2024; Beratung und Genehmigung 

  2 Klasseneröffnung Primarstufe per Schuljahr 2025/26; Information 

  3 Mitteilungen und Verschiedenes    
 

Seitens der Stimmberechtigten werden keine Ordnungsanträge gestellt. Die vorliegende Traktandenliste wird 

in publizierter Form verhandelt. 

 

Vom Stimmrecht ausgeschlossen sind gemäss Art. 19 Organisationsreglement (OgR) der Einwohnergemeinde Kriechen-

wil: 

• Frau Andrea Kormann, Finanzverwalterin 

• Frau Eveline Kocher-Eberhard, Gemeindeschreiberin ad interim 

• Frau Jana Vonlanthen, Verwaltungsangestellte 

 

 

Als Stimmenzähler wird auf Vorschlag hin gewählt: 



 

 

• Herr Christian Holzer 

Die Gemeindeversammlung ist dadurch konstituiert.  

 

 

Protokoll vom 28. November 2024 

 

Gemäss Art. 64 Abs. 1 des Organisationsreglements (OgR) der Einwohnergemeinde Kriechenwil ist das Pro-

tokoll der ordentlichen Gemeindeversammlung vom 28. November 2024 öffentlich aufgelegen. Während der 

öffentlichen Auflage sind keine Einsprachen eingegangen. Der Gemeinderat hat das Gemeindeversamm-

lungsprotokoll vom 28. November 2024 an seiner Sitzung vom 23. Januar 2025 genehmigt (Art. 64 Abs. 3 

OgR).  

 

 

Verhandlungen und Beschlüsse 

 
 

 

Traktandum Nr. 1 

Geschäft Jahresrechnung 2024; Beratung und Genehmigung 

Ablage 8.131 

Ressort FWP 

Vorsteherin Saskia Gerber 

 

 

Sachverhalt 

Die Ressortvorsteherin Saskia Gerber erläutert die wichtigsten Fakten zur Jahresrechnung 2024, über welche ausführlich 
im Mitteilungsblatt I / 2025 informiert wurde. 
 
1. Erfolgsrechnung 
 
Die Erfolgsrechnung für das Jahr 2024 schliesst nach den Rechnungslegungsvorschriften von dem harmonisierten Rech-
nungsmodell „HRM2“ ab. 
 
Der Jahresrechnung 2024 (Steuerhaushalt) schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 21'340.11 ab. Budgetiert war 
ein Aufwandüberschuss von CHF 116'500.00. Die nachstehenden Ereignisse haben das Ergebnis im Vergleich zum 
Budget massgeblich beeinflusst: 
 
☺ Bauverwaltung: deutlich weniger externer Honoraraufwand 
☺ Gemeindeschreiberei: deutlich weniger externer Honoraraufwand 
☺ Unterhalt Software: noch keine Gebühren CMI Talus und Cloud Dialog 
☺ Feuerwehr Regio Laupen: tieferes Defizit 
☺ Primarschule: höherer Schulkostenbeitrag von Ferenbalm 
☺ Lastenausgleich Sozialhilfe: tiefere Beiträge pro Einwohner 
☺ Strassen: noch keine Anschaffung Signale «Generell 50» und Markierung Schulkinder 
☺ Ortsplanung: noch keine Abschreibungen 
☺ Einkommens- und Vermögenssteuern NP: mehr Einnahmen 
☺ Gewinn- und Kapitalsteuern JP: mehr Einnahmen 
☺ Grundstückgewinne: höhere Erträge 
☺ Sonderveranlagungen: deutlich höhere Erträge 
☺ Tiefere Zinsaufwände Fremdkapital 
 
 Basisstufe und Primarschule: höhere Aufwände und weniger Schülerbeiträge 
 Oberstufenschule: 1 Kind mehr ab August 2024 
 Lastenausgleich EL: höhere Beiträge pro Einwohner 
 Einlage in finanzpolitische Reserve 
 



 

 

 
 
 
Allgemeine Verwaltung 
 

 Jahresrechnung 2024 Budget 2024 Jahresrechnung 2023 

 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

 278'389.17 53'842.30 346'700.00 59'400.00 308'658.78 60'360.20 

Nettoergebnis   224'546.87   287'300.00   248'298.58 

 
Verwaltung:  höherer Lohnaufwand (→ dafür deutlich tiefere Kosten Honorare ex-

terne Führungen Gemeindeschreiberei + Bauverwaltung) 
Honorare: deutlich tiefere Kosten externe Führung Bauverwaltung und Gemein-

deschreiberei 
EDV: tiefere Kosten infolge Verschiebung Einführung neuer Programme und 

weniger Supportaufwand 
Aktenrevision: keine Abschreibung 

 
 
Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 
 

 Jahresrechnung 2024 Budget 2024 Jahresrechnung 2023 

 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

 110'527.35 32'878.00 128'300.00 40'200.00 98'934.30 39'591.40 

Nettoergebnis   77'649.35   88'100.00   59'342.90 

 
ePlan: Einführung verschoben 
Baubewilligungen: weniger Gebühreneinnahmen 
Feuerwehr: tieferer Beitrag 

 
 
 

Einwohnergemeinde Kriechenwil Erfolgsrechnung 2024

Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023

Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Total 2'014'871.10 2'014'871.10 2'090'000.00 2'090'000.00 1'877'235.36 1'877'235.36

Allgemeine Verwaltung 278'389.17 53'842.30 346'700.00 59'400.00 308'658.78 60'360.20

Nettoergebnis 224'546.87 287'300.00 248'298.58

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 110'527.35 32'878.00 128'300.00 40'200.00 98'934.30 39'591.40

Nettoergebnis 77'649.35 88'100.00 59'342.90

Bildung 581'104.63 201'879.20 581'000.00 192'900.00 547'727.51 201'712.70

Nettoergebnis 379'225.43 388'100.00 346'014.81

Kultur, Sport und Freizeit, Kirche 19'201.75 0.00 18'800.00 0.00 21'383.20 0.00

Nettoergebnis 19'201.75 18'800.00 21'383.20

Gesundheit 1'757.60 198.60 3'300.00 200.00 1'155.00 210.00

Nettoergebnis 1'559.00 3'100.00 945.00

Soziale Sicherheit 413'397.95 17'047.27 408'500.00 17'300.00 376'523.55 18'949.33

Nettoergebnis 396'350.68 391'200.00 357'574.22

Verkehr und Nachrichtenübermittlung 77'830.50 2'869.68 89'500.00 2'400.00 70'137.80 4'829.03

Nettoergebnis 74'960.82 87'100.00 65'308.77

Umweltschutz und Raumordnung 325'444.14 313'218.76 390'700.00 369'700.00 247'984.80 238'837.25

Nettoergebnis 12'225.38 21'000.00 9'147.55

Volkswirtschaft 600.45 19'881.10 800.00 20'000.00 504.65 20'182.10

Nettoergebnis 19'280.65 19'200.00 19'677.45

Finanzen und Steuern 206'617.56 1'373'056.19 122'400.00 1'387'900.00 204'225.77 1'292'563.35

Nettoergebnis 1'166'438.63 1'265'500.00 1'088'337.58



 

 

Bildung 
 

 Jahresrechnung 2024 Budget 2024 Jahresrechnung 2023 

 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

 581'104.63 201'879.20 581'000.00 192'900.00 547'727.51 201'712.70 

Nettoergebnis   379'225.43   388'100.00   346'014.81 

 
Basisstufe: höhere Auslagen Weiterbildung, Lehrmittel und Transportkosten 
Basisstufe: tiefere Schülerbeiträge und weniger Schulgeld EG Ferenbalm 
Primarstufe: höhere Auslagen Weiterbildung, Lehrmittel, Transportkosten und Leh-

rerbesoldungen 
Primarstufe: höhere Einnahmen Schulgeld EG Ferenbalm 
Oberstufe: höheres Schulgeld Oberstufenschule Laupen 
Schulhaus: weniger Auslagen Anschaffungen, Versorgung und baulicher Unterhalt 

 
 
Kultur, Sport und Freizeit, Kirche 
 

 Jahresrechnung 2024 Budget 2024 Jahresrechnung 2023 

 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

 19'201.75 0.00 18'800.00 0.00 21'383.20 0.00 

Nettoergebnis   19'201.75   18'800.00   21'383.20 

 
Regio Badi Laupen: tieferer Beitrag 

 
Gesundheit 
 

 Jahresrechnung 2024 Budget 2024 Jahresrechnung 2023 

 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

 1'757.60 198.60 3'300.00 200.00 1'155.00 210.00 

Nettoergebnis   1'559.00   3'100.00   945.00 

 
 
Soziale Sicherheit 
 

 Jahresrechnung 2024 Budget 2024 Jahresrechnung 2023 

 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

 413'397.95 17'047.27 408'500.00 17'300.00 376'523.55 18'949.33 

Nettoergebnis   396'350.68   391'200.00   357'574.22 

 
Lastenausgleich EL: höherer Beitrag 
Offene Kinder- und 
Jugendarbeit: höhere Kosten 
Sozialhilfe:  tieferer Beitrag Lastenausgleich 

 
  



 

 

Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
 

 Jahresrechnung 2024 Budget 2024 Jahresrechnung 2023 

 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

 77'830.50 2'869.68 89'500.00 2'400.00 70'137.80 4'829.03 

Nettoergebnis   74'960.82   87'100.00   65'308.77 

 
Gemeindestrassen: weniger Unterhalt, Reparaturen, etc. 
Gemeindestrassen:  tiefere Kosten infolge Verschiebung neue Signalisation 
 «Generell 50» und Markierung Schulkinder 
Öffentlicher Verkehr: tieferer Beitrag Lastenausgleich 

 
 
 
Umweltschutz und Raumordnung 
 

 Jahresrechnung 2024 Budget 2024 Jahresrechnung 2023 

 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

 325'444.14 313'218.76 390'700.00 369'700.00 247'984.80 238'837.25 

Nettoergebnis   12'225.38   21'000.00   9'147.55 

 
SF Wasser: keine Anschaffung Durchflussmessgerät 
SF Wasser:  weniger Unterhaltsarbeiten und keine Leitungsbrüche 
SF Wasser: tieferer Zinsaufwand 
SF Abwasser: kein baulicher Unterhalt 
SF Abwasser: Entwässerung Mühleweg nicht ausgeführt 
SF Abwasser: höhere Einlage in Werterhalt 
Ortsplanung: keine Abschreibung 

 
 
Volkswirtschaft 
 

 Jahresrechnung 2024 Budget 2024 Jahresrechnung 2023 

 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

 600.45 19'881.10 800.00 20'000.00 504.65 20'182.10 

Nettoergebnis 19'280.65   19'200.00   19'677.45   

 
 
Finanzen und Steuern 
 

 Jahresrechnung 2024 Budget 2024 Jahresrechnung 2023 

 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

 206'617.56 1'373'056.19 122'400.00 1'387'900.00 204'225.77 1'292'563.35 

Nettoergebnis 1'166'438.63   1'265'500.00   1'088'337.58   

 
Steuern allgemein: höhere Wertberichtigungen, Erlasse und Abschreibungen 
Steuern NP + JP: höhere Einnahmen 
Grundstückgewinnst.: deutlich höhere Einnahmen 
Sondersteuern: deutlich höhere Einnahmen 
Int. Verrechnungen: weniger Zinsertrag Spezialfinanzierungen 
Zinsaufwand: tieferer Aufwand infolge weniger Fremdkapital und tieferem Zinssatz 
Reserven: Einlage in finanzpolitische Reserve gemäss GV Art. 84 

 
 
 
 



 

 

2. Spezialfinanzierungen 
 
SF Wasserversorgung 
Die Wasserversorgung (Funktion 7101) schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 27'341.46 ab und liegt damit 
um CHF 30’458.54 über den Erwartungen. Die Besserstellung ist auf die deutlich tieferen Unterhaltskosten, Abschreibun-
gen und Zinsaufwand zurückzuführen. Auch konnte das Durchflussmessgerät von CHF 9'500.00 noch nicht angeschafft 
werden. Die Einlage wurde zum Mindestsatz von 60 % des Wiederbeschaffungswertes vorgenommen. 
 
Das Eigenkapital (Rechnungsausgleich) der SF Wasserversorgung vermindert sich auf CHF 361'054.45. Der Bestand der 
Spezialfinanzierung Werterhalt beläuft sich auf CHF 838'099.95. 
 
SF Abwasserentsorgung 
Die Abwasserentsorgung (Funktion 7206) schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 6'233.00 ab. Das Budget 
rechnete mit einem Aufwandüberschuss von CHF 16'900.00. Die Besserstellung beträgt somit CHF 10'667.00. Die bud-
getierte Entwässerung des Mühleweges von CHF 9’000.00 konnte noch nicht ausgeführt werden. Auch der restliche 
Budgetbetrag von CHF 3'000.00 für den baulichen Unterhalt wurde nicht benötigt. Aufgrund der Anpassungen der Wie-
derbeschaffungswerte infolge Neuinvestitionen musste CHF 8'606.00 mehr in den Werterhalt eingelegt werden. Die Ein-
lage in die gesetzlich vorgeschriebene Spezialfinanzierung Werterhalt ist zum Mindestsatz von 60% der jährlichen Wie-
derbeschaffungswerte erfolgt. 
 
Das Eigenkapital (Rechnungsausgleich) der SF Abwasserentsorgung vermindert sich auf CHF 189'216.50. Der Bestand 
der Spezialfinanzierung Werterhalt beträgt CHF 857'685.20. 
 
SF Abfall 
Die Abfallentsorgung (Funktion 7301) schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 2'316.95 ab. Budgetiert war ein 
Aufwandüberschuss von CHF 500.00. Die Schlechterstellung gegenüber dem Budget beträgt CHF 1'816.95 und ist auf die 
höheren Entsorgungskosten zurückzuführen.  
 
Durch die Entnahme des Aufwandüberschusses vermindert sich das Eigenkapital (Rechnungsausgleich) per Bilanzstich-
tag auf CHF 80'897.05. 
 
 
3. Investitionsrechnung 
 
Es wurden Nettoinvestitionen von CHF 406'895.25 getätigt. Budgetiert waren Nettoinvestitionen von CHF 137'000.00. Weil 
die Leitungssanierungen Murtenstrasse im Vorjahr nicht wie geplant abgeschlossen werden konnten, entstanden im Be-
richtsjahr noch Kosten von netto CHF 123'484.70 für die Wasserleitungssanierung und CHF 164'291.30 für die Abwasser-
leitung. Wegen Lieferungsverzögerungen konnten die Software Geschäftsverwaltung und Finanzen noch nicht alle in Be-
trieb genommen werden und verursachten deshalb nur Kosten von CHF 12'031.50 anstatt CHF 36'000.00. Ausserdem 
wurden nicht budgetierte Geräte beim Spielplatz von CHF 11'256.95 und MacBooks für die Schule von CHF 11'033.70 
angeschafft. Der Beitrag an die Landumlegung Kriechenwil betrug für das Jahr 2024 nur CHF 40'000.00. Im Budget 2024 
waren dafür CHF 60'000.00 vorgesehen worden. Das Projekt Ortsplanung wurde noch nicht fertiggestellt und die dafür 
vorgesehenen Kosten von CHF 10'000.00 deshalb noch nicht benötigt. 
 
 



 

 

 
 
 

Die nachstehenden Investitionen sind im Berichtsjahr ausgeführt worden: 
 

Nettoinvestitionen Steuerhaushalt   

• Software Geschäftsverwaltung und Finanzen CHF 12'031.50 

• Landumlegung Kriechenwil CHF 40'000.00 

• Anschaffung Schulmobiliar CHF 31'294.60 

• Anschaffung Laptop’s Schule CHF 11'033.70 

• Spielplatz: Ersatz Geräte CHF 11'256.95 

• Strassensanierung Feldmattstrasse CHF 593.10 

Nettoinvestitionen Steuerhaushalt CHF 106'209.85 
   
Nettoinvestitionen Spezialfinanzierungen   
   
Wasserversorgung   

• Wasserleitungserneuerung Murtenstrasse; 2. Etappe CHF 152'409.70 

- Subventionsbeiträge CHF -27'000.00 
- Beitrag Cablex CHF -1'925.00 

• Wasserleitungsersatz Friedhof CHF 12'909.40 

   
Abwasserentsorgung   

• Abwasserleitung Murtenstrasse CHF 165'866.30 

- Beitrag Cablex CHF -1'575.00 
   

Nettoinvestitionen Spezialfinanzierungen CHF 300'685.40 
 
 
  

Einwohnergemeinde Kriechenwil Investitionsrechnung 2024

Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023

Funktionale Gliederung IR Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Total 467'895.25 467'895.25 137'000.00 137'000.00 1'894'551.60 1'894'551.60

Allgemeine Verwaltung 12'031.50 0.00 36'000.00 0.00 530.15 0.00

Nettoergebnis 12'031.50 36'000.00 530.15

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 40'000.00 0.00 60'000.00 0.00 40'000.00 0.00

Nettoergebnis 40'000.00 60'000.00 40'000.00

Bildung 42'328.30 0.00 31'000.00 0.00 0.00 0.00

Nettoergebnis 42'328.30 31'000.00 0.00

Kultur, Sport und Freizeit, Kirche 11'256.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nettoergebnis 11'256.95 0.00 0.00

Gesundheit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nettoergebnis 0.00 0.00 0.00

Soziale Sicherheit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nettoergebnis 0.00 0.00 0.00

Verkehr und Nachrichtenübermittlung 593.10 0.00 0.00 0.00 55'587.20 7'500.00

Nettoergebnis 593.10 0.00 48'087.20

Umweltschutz und Raumordnung 331'185.40 30'500.00 10'000.00 0.00 1'790'934.25 0.00

Nettoergebnis 300'685.40 10'000.00 1'790'934.25

Volkswirtschaft 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nettoergebnis 0.00 0.00 0.00

Finanzen und Steuern 30'500.00 437'395.25 0.00 137'000.00 7'500.00 1'887'051.60

Nettoergebnis 406'895.25 137'000.00 1'879'551.60



 

 

4. Bilanz 
 

 
 
Die Bilanzsumme beträgt per 31. Dezember 2024 CHF 4'609'301.22 (Vorjahr: CHF 4'399'684.62). Davon beläuft sich das 
Finanzvermögen auf CHF 1'315'480.72 (Vorjahr: CHF 1'433'318.32). Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Ab-
nahme von CHF 117'837.60.  
 
Das Verwaltungsvermögen beträgt per 31. Dezember 2024 CHF 3'293'820.50 (Vorjahr: CHF 2'966'366.30), was einer 
Zunahme von CHF 327'454.20 entspricht. 
 
Das Fremdkapital reduzierte sich um CHF 14'528.00 von CHF 880'269.45 zu Beginn des Rechnungsjahres auf 
CHF 865'741.45 per 31. Dezember 2024. 
 
Das Eigenkapital beträgt per 31. Dezember 2024 CHF 3'743'559.77. Die Zunahme beträgt insgesamt CHF 224'144.60. 
Sie ist auf die Erhöhung der Werterhalte der Spezialfinanzierungen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, die Ein-
lage des Ertragsüberschusses allgemeiner Haushalt sowie die Entnahmen der Aufwandüberschüsse der Spezialfinanzie-
rungen Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Abfallentsorgung zurückzuführen. Ausserdem wurden noch 
CHF 60'000.00 in die Spezialfinanzierung Vorfinanzierung Landumlegung, CHF 4'625.70 in die Spezialfinanzierung Feu-
erwehr und CHF 71'476.25 in die finanzpolitische Reserve eingelegt. 
 
Das massgebende Eigenkapital (299) zur Deckung allfälliger künftiger Aufwandüberschüsse erhöht sich aufgrund 
des Ertragsüberschusses von CHF 21'340.11 auf CHF 837'477.71. 
 
 
5. Nachkredite 
 
Die Nachkredite betragen insgesamt CHF 131'117.60 und sind in der Nachkredittabelle mit den entsprechenden Begrün-
dungen versehen. 
 
Nachkredite gebunden  CHF 123'468.90 
Nachkredite Kompetenz Gemeinderat CHF 7'648.70 
Nachkredite Kompetenz Gemeindeversammlung CHF 0.00 
 
Total Nachkredite CHF 131'117.60 
Diskussion 

Das Wort zur Diskussion wird nicht verlangt. 

 

Abstimmungsformalitäten 

Der Vorsitzende erläutert das Abstimmungsprozedere; offene Abstimmung, relatives Mehr der gültigen und abgegebenen 

Stimmen gewinnt, über alle Punkte wird zugleich abgestimmt. Es werden keine Einwände gegen das Verfahren erhoben. 

 

Antrag des Gemeinderates 

Der Gemeinderat hat die vorliegende Jahresrechnung 2024 mit allen Bestandteilen an seiner Sitzung vom 20. März 2025 
beschlossen und beantragt der Gemeindeversammlung: 
 
I. die Genehmigung der Jahresrechnung 2024 mit einem Aufwandüberschuss Gesamthaushalt von CHF 14'551.30, 

bestehend aus 
- Ertragsüberschuss Allgemeiner Haushalt  CHF 21'340.11 
- Aufwandüberschuss Wasserversorgung  CHF -27'341.46 
- Aufwandüberschuss Abwasserentsorgung  CHF -6'233.00 
- Aufwandüberschuss Abfallentsorgung  CHF -2'316.95 
Aufwandüberschuss Gesamthaushalt  CHF -14'551.30 

 
II. die Kenntnisnahme der gebundenen und in die Kompetenz des Gemeinderates fallenden übrigen Nachkredite im 

Total von CHF 131'117.60. 

Bilanz

Aktiven Passiven Aktiven Passiven

10 Finanzvermögen 1'433'318.32 1'315'480.72

14 Verwaltungsvermögen 2'966'366.30 3'293'820.50

20 Fremdkapital 880'269.45 865'741.45

29 Eigenkapital 3'519'415.17 3'743'559.77

Total 4'399'684.62 4'399'684.62 4'609'301.22 4'609'301.22

Bestand 01.01.2024 Bestand 31.12.2024



 

 

 

Beschluss: 

Die Gemeindeversammlung beschliesst einstimmig, die vom Gemeinderat an seiner Sitzung vom 20. März 2025 beschlos-

sene Jahresrechnung 2024 mit allen Bestandteilen wie folgt zu genehmigen: 

 

I. die Genehmigung der Jahresrechnung 2024 mit einem Aufwandüberschuss Gesamthaushalt von 
CHF 14'551.30, bestehend aus 

- Ertragsüberschuss Allgemeiner Haushalt  CHF 21'340.11 
- Aufwandüberschuss Wasserversorgung  CHF -27'341.46 
- Aufwandüberschuss Abwasserentsorgung  CHF -6'233.00 
- Aufwandüberschuss Abfallentsorgung  CHF -2'316.95 
Aufwandüberschuss Gesamthaushalt  CHF -14'551.30 

 
II. die Kenntnisnahme der gebundenen und in die Kompetenz des Gemeinderates fallenden übrigen Nachkredite im 

Total von CHF 131'117.60. 
 

 

Traktandum Nr. 2 

Geschäft Klasseneröffnung Primarstufe per Schuljahr 2025/26; Information 

Ablage 5.311 

Ressort BG 

Vorsteherin Adriana Rytz 

 

 

Sachverhalt 

Die Primarstufe (3.-6. Klasse) Kriechenwil zählt momentan 33 Schüler:innen. Aufgrund von voraussichtlichen Zuzügen 

wird die Schülerzahl nicht sinken, sondern weiterhin ansteigen. Dies bringt die personellen wie auch die räumlichen Res-

sourcen der Schule Kriechenwil an ihre Grenzen. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat Kriechenwil bei der Bildungs- 

und Kulturdirektion des Kantons Bern die Klasseneröffnung einer zusätzlichen Mehrjahrgangsklasse (3.-6. Klasse) per 

Schuljahr 2025/26 beantragt. Die Bewilligung für die Klasseneröffnung wurde erteilt und ist vorläufig auf zwei Jahre befris-

tet, d.h. bis zum 31. Juli 2027. Auf diesen Zeitpunkt hin muss eine neue Standortbestimmung vorgenommen werden und 

die Klassenorganisation ist erneut zu überprüfen.  

 

Da zwei Lehrpersonen ihre Kündigung eingereicht haben, fand in den letzten Wochen ein Bewerbungsverfahren für zwei 

Klassenlehrpersonen statt. Erfreulicherweise darf die Schule Kriechenwil ab August 2025 zwei qualifizierte Klassenlehrer 

in ihrem Team begrüssen, welche die beiden Mehrjahrgangsklassen unterrichten werden.  

 

Diskussion 

Das Wort zur Diskussion wird nicht verlangt. 

 

Kenntnisnahme 

Die Gemeindeversammlung nimmt die Informationen und die Klasseneröffnung auf der Primarstufe (3.-6. Klasse) per 

Schuljahr 2025/26 zur Kenntnis. 

 

 

Traktandum Nr. 3 

Geschäft Mitteilungen und Verschiedenes 

Ablage 1.300 

Ressort  

Vorsteherin  

 

 

Sachverhalt 

Ehrung Hans Holzer, Weg- und Brunnenmeister, zum 30. Dienstjubiläum 

Simon Fankhauser dankt Hans Holzer ganz herzlich für seine jahrelange Treue und sein Engagement als Weg- 

und Brunenmeister. Im Namen der Gemeinde Kriechenwil übergibt der Gemeindepräsident unter Applaus einen 

kulinarischen Geschenkkorb an Hans Holzer. 

 

Die Gemeinderäte berichten kurz aus ihren Ressorts: 

 



 

 

Belagserneuerung Murtenstrasse 

Simon Fankhauser informiert, dass die Belagserneuerung an der Murtenstrasse voraussichtlich vom 11. August 

bis 16. September 2025 stattfinden wird. Die Murtenstrasse wird während der Belagserneuerungsarbeiten für 

zwei Tage komplett gesperrt sein. Es darf von einer hohen Planungsgenauigkeit ausgegangen werden. Der Kan-

ton ist für die Organisation verantwortlich. 

 

Peter Gutknecht erkundigt sich, ob die Belagserneuerung während dem Verkehr durchgeführt werden kann und 

ob die Murtenstrasse einseitig weiterhin befahrbar bleibt. 

 

Simon Fankhauser erläutert, dass die meisten Arbeiten unter Verkehr stattfinden. Dennoch muss die Murten-

strasse voraussichtlich für zwei Tage gesperrt werden. Der Kanton wird die Anwohner über die Organisation ihrer 

Liegenschaftszufahrt zur gegebener Zeit informieren. 

 

Strassensanierung Käsereistrasse 

Simon Fankhauser informiert, dass die Strassensanierung an der Käsereistrasse am 23. Juli 2025 stattfinden 

wird. Aufgrund der laufenden Landumlegung wurde entschieden, mit der Komplettsanierung sowie der Strassen-

erweiterung zuzuwarten und lediglich eine Oberflächenbehandlung vorzunehmen. Der vorgesehene Spritzbelag 

kann nur bei trockener Witterung stattfinden. Im Falle von schlechten Wetterbedingungen findet die Strassensa-

nierung am 24. Juli 2025 statt.  

 

Strassensanierung Freiburgstrasse 

Simon Fankhauser informiert, dass die Strassensanierung an der Freiburgstrasse zwischen dem 4. und 8. August 

2025 und somit eine Woche vor der Belagserneuerung an der Murtenstrasse stattfinden wird. Die beiden Stras-

sensanierungen werden koordiniert und durch dieselbe Bauunternehmung, der Weibel AG, mit dem kostengüns-

tigsten Angebot ausgeführt. Am 16. Juni 2025 findet die Begehung statt. Anschliessend wir das Umsetzungsda-

tum festgelegt. Die Freiburgstrasse wird während einem Tag gesperrt sein. 

 

Landumlegung Kriechenwil 

Simon Fankhauser informiert, dass momentan die Landzuteilungen erfolgen. Der Kanton hat dem Gemeinderat 

eine Vereinbarung zur finanziellen Beteiligung der amtlichen Vermessung der Waldgebiete zugestellt. In der Aus-

schreibung der Landumlegung Kriechenwil wurden die Waldgebiete jedoch berücksichtigt. Der Gemeinderat hat 

die besagte Vereinbarung daher nicht unterzeichnet. Es fanden Besprechungen zwischen Gemeinderat und Kan-

ton statt, welche zwischenzeitlich zu einer Lösung führte. Der Gemeinderat steht nach wie vor hinter dem Projekt 

der Landumlegung. 

 

Ortsplanungsrevision Kriechenwil 

Simon Fankhauser informiert, dass die Ortsplanungsrevision noch nicht in der 2. Kantonalen Vorprüfung ist. Der 

Gemeinderat hat die notwendigen Entscheide gemäss kantonalem Vorprüfungsbericht längst getroffen und den 

Ortsplaner beauftragt, diese in die Dokumentationen einzupflegen, was bis zum heutigen Zeitpunkt nicht ab-

schliessend erfolgt ist. Einen Wechsel des Ortsplaners wäre mit hohen Mehrkosten verbunden. Zudem würde 

auch ein enormes Wissen verloren gehen. 

 

Hans Peter Glauser erkundig sich, was genau die Gründe für den Verzug der Ortsplanungsrevision ist. 

 

Simon Fankhauser erläutert, dass aufgrund der 1. Vorprüfung rund 150 Punkten Anpassungen erfolgen mussten, 

wobei es sich um viele kleine formelle Anpassungen wie auch einzelne grössere Anpassungen handelt. Der Orts-

planer ist überlastet. Bei der Vergabe hat sich der Gemeinderat bewusst für ein Planungsbüro entschieden und 

ging davon aus, dass die Stellvertretung damit sichergestellt sein würde. Dies ist nun leider nicht der Fall und die 

Geschäfte sind personenabhängig. 

 

Termine 

Die Bundesfeier findet am 31. Juli 2025 statt und wird von der Schützengesellschaft Kriechenwil organisiert. Eine 

separate Einladung folgt. 

 

Die nächste ordentliche Gemeindeversammlung findet am 27. November 2025 statt. 

 

Das Wort wird den Anwesenden erteilt: 

 

Weiterführung Fussweg Gumme 



 

 

Walter Graf macht auf die fehlende Sicherheit für Fussgänger der Strrasse bei der Gumme aufmerksam. Das 

schützende Trottoir endet in der Mitte der Strasse Richtung Saanebrücke, wodurch ca. 180 Meter übrigbleiben, 

auf welchen die Fussgänger der viel befahrenen Strasse ausgesetzt werden. Diverse Beispiele von Bauprojekten 

aus der Region werden kurz erläutert. Es wäre wünschenswert, wenn in absehbarer Zeit ein durchgehender 

Fussweg nach Laupen erstellt wird, welcher mit Kinderwagen und drgl. nutzbar ist und auch für Velofahrer freige-

geben ist. Hierfür gibt es mehrere einfache Möglichkeiten wie z.B. eine Überführung aus Holz. Die Baukosten lie-

gen gemäss Walter Graf bei schätzungsweise bei ca. CHF 325'000.00. 

 

Simon Fankhauser teilt mit, dass die Sicherheitsbedenken bekannt und geteilt werden. Auch beim Dorfausgang 

Richtung Röseliwald wären Massnahmen nötig. Im Zusammenhang mit der Sanierung der Murtenstrasse hat der 

Gemeinderat den Wunsch auf Weiterführung des Trottoirs Richtung Röseliwald beim Kanton deponiert. Der Kan-

ton hat den Antrag ohne weitere Mitwirkung der Gemeinde abgelehnt. Dies mit der Begründung, dass die Strasse 

zu wenig Verkehr aufweise. Der Gemeinderat wird die Möglichkeit um Weiterführung des Fussweges gemäss 

dem vorgetragenen Anliegen von Walter Graf prüfen und beim Kanton vorstellig werden. 

 

Saskia Gerber merkt an, dass bei der damaligen Eingabe der Ortsplanung die Schulwegsicherung hoch gewichtet 

wurde. Die Schülerzahl sah der Kanton jedoch als zu gering an, um sicherheitsrelevanten Massnahmen, wie 

diese von der Gemeinde und Bevölkerung Kriechenwil gewünscht werden umzusetzen. 

 

Peter Gutknecht schliesst sich dem Vorschlag von Walter Graf an und beantragt den Gemeinderat offiziell die 

Weiterführung des Fussweges bei der Gumme zu überprüfen und das Projekt der Gemeindeversammlung vom 

27. November 2025 zur Abstimmung zu bringen. 

 

Simon Fankhauser bestätigt, dass sich der Gemeinderat dem annehmen wird. Da es sich um eine Kantons-

strasse handelt, kann nicht garantiert werden, dass das Projekt bereits an der Gemeindeversammlung vom 

27. November 2025 zur Abstimmung gebracht werden kann. Der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung wer-

den bemüht sein, die notwendigen Abklärungen wie Zuständigkeit, Kosteneinschätzungen, Finanzierung etc. so 

rasch wie möglich zu treffen. 

 

Hans Peter Glauser erkundigt sich, ob für das Projekt ein Zusammenschluss mit Laupen sinnvoll wäre. 

 

Simon Fankhauser erläutert, dass durch die zahlreichen Bauprojekte, welche momentan durch die Gemeinde 

Laupen vorfinanziert werden, keine kaum Ressourcen für einen Zusammenschluss und eine Kostenbeteiligung 

durch Laupen besteht. 

 

Armbrustschützenfest Kriechenwil 

Arthur Friedli informiert vom Armbrustschützenfest, welches am 2. und 3. Wochenende im Mai 2025 stattgefun-

den hat. Am Fest durften 170 Schützen und auch zahlreiche Kriechenwiler begrüsst werden. 

 

Bekämpfung invasive Neophyten 

Arthur Friedli macht auf die starke Ausbreitung des Springkrauts beim Röselisee aufmerksam. Es wurden bereits 

ca. 1‘500 Stück entfernt, jedoch steht noch viel Arbeit an. Freiwillige Helfer können sich gerne bei Arthur Friedli 

melden. Das „Gemeine Berufkraut“ ist oft in privaten Gärten anzutreffen, weshalb die Bevölkerung gebeten wird, 

die privaten Gärten zu überprüfen und  die Neophyten zu entfernen. 

 

Bruno Schlapbach ergänzt, dass Landwirte seit kurzem bestraft werden, wenn die Landwirtschaftsfläche mit mehr 

als 10% des gemeinen Berufskraut befallen ist. 

 

Schildermontage Vortrittsregelung Verkehrsberuhigung Dorfeingang Gumme 

Walter Graf macht darauf aufmerksam, dass zahlreiche Verkehrsteilnehmer das Ziel der Verkehrsberuhigung 

beim Dorfeingang nach der Gumme (Dorfeingang Kriechenwil von/nach Laupen) nicht erkennen, welcher wäre, 

den Verkehr Dorf einwärts abzubremsen. Durch dieses Unwissen resultiert ein erhöhter CO2-Ausstoss und mehr 

Lärm als nötig. Damit die Vortrittsregelung für alle klar ersichtlich ist, wäre eine nachträgliche Schildermontage 

zielführend (Vortritt vor dem Gegenverkehr). Viel einfacher wäre gewesen, wenn die verkehrsberuhigende Veren-

gung beim Dorfeingang nur einseitig, nämlich Richtung Kriechenwil, baulich umgesetzt worden wäre. Damit wäre 

der Verkehr von Laupen aufgrund der Vortrittsregelung bei Hindernissen auf der Strasse automatisch abgebremst 

worden. 

 

Simon Fankhauser bestätigt, dass der Gemeinderat den Kanton um Anschaffung eines nachträglichen Vortritts-

schildes beantragen wird. 



 

 

 

Auffüllung Kies bei Fussweg ab Murtenstrasse 16 bis festes Trottoir 

Susanna Schlapbach deponiert, dass das Kies beim Fussweg ab der Murtenstrasse 16 bis zum festen Trottoir 

aufzufüllen ist. Der Fussweg steht im Eigentum des Kantons, die Gemeinde ist jedoch für den Unterhalt zustän-

dig. Wegmeister Hans Holzer wird sich dem Anliegen annehmen. 

 

Es werden keine weiteren Wortmeldungen gewünscht. 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

 

Der Gemeindepräsident macht nochmals auf die Rügepflicht gemäss Art. 49a Gemeindegesetz aufmerksam. 

Weiter teilt er mit, dass das Protokoll der Versammlung vom 5. Juni 2025 gestützt auf Art. 64 Abs. 1 OgR ab 

dem 12. Juni 2025 während 20 Tagen öffentlich bei der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme aufgelegt 

wird. 

 

Der Gemeindepräsident dankt für das Interesse und wünscht allen einen schönen Sommer. 

 
Schluss der Gemeindeversammlung: 21:20 Uhr 
 
Simon Fankhauser Jana Vonlanthen 
Gemeindepräsident Verwaltungsangestellte 

 


